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EU-DSGVO

Kapitel 2 - Grundsatze

Artikel 8 - Bedingungen fir die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der
Informationsgesellschaft

(1) 1 Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der
Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten des Kindes rechtmaBig, wenn das Kind das sechzehnte Lebensjahr
vollendet hat. 2 Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese
Verarbeitung nur rechtmaRig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Trager der
elterlichen Verantwortung fur das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird. 3 Die
Mitgliedstaaten kdnnen durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere
Altersgrenze vorsehen, die jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen
darf.

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berucksichtigung der verfligbaren Technik angemessene
Anstrengungen, um sich in solchen Fallen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den
Trager der elterlichen Verantwortung fir das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde.

(3) Absatz 1 Iasst das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur
Gultigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind,
unberuhrt.

Passende Erwagungsgriinde

38 - Besonderer Schutz der Daten von Kindern

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal’ ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel02/artikel08?rev=1535362707 Gedruckt 12.05.2026 06:38


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel02/artikel06
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr038

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 2 - Grundsätze
	Artikel 8 - Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft
	Passende Erwägungsgründe





